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Schutzraumbaupflicht im Kanton Basel-Landschaft ab 1. Januar 2012 
Information für Bauherren 
 
Per 1. Januar 2012 haben die gesetzlichen Grundlagen über die Schutzraumbaupflicht 
geändert. Gemäss eidgenössischem Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG; SR 520.1) und 
der dazugehörenden Verordnung über den Zivilschutz (ZSV, SR 520.11) wird an der 
grundsätzlichen Schutzraumpflicht festgehalten. 
 
Sinn und Zweck dieses Informationsschreibens 
Mit dieser Information soll die Bauherrschaft von privaten Wohngebäuden in die Lage versetzt 
werden, die verschiedenen Möglichkeiten die sich aus der Gesetzesänderung in Bezug auf die 
Schutzraumbaupflicht ergeben, einzuordnen. 
 
Aufbau dieses Informationsschreibens 
Das Informationsschreiben ist aufgebaut mit den Stichworten in fetter Schrift, der kursiv wieder-
gegeben gesetzlichen Grundlage und in Normalschrift festgehaltenen kurzen Erläuterungen.  
 
Grundsatz 
BZG, Art. 45, Grundsatz 
Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin ist in zeitgerecht erreichbarer Nähe des 
Wohnortes ein Schutzplatz bereitzustellen. 
Es besteht somit weiterhin eine Verpflichtung zum Bau von Schutzräumen. 
 
Baupflicht oder Ersatzabgabe 
BZG, Art. 46, Abs. 1, Baupflicht  
Sind in einer Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so hat die Eigentümerin oder der 
Eigentümer eines Wohnhauses bei dessen Bau Schutzräume zu erstellen und auszurüsten. 
Muss sie oder er keine Schutzräume erstellen, so hat sie oder er einen Ersatzbeitrag zu 
entrichten. 
Für jeden nicht gebauten Schutzplatz ist, unabhängig der Umstände, eine Ersatzabgabe zu 
entrichten. 
 
Verwendung der Ersatzabgaben 
BZG, Art. 47, Abs. 2 und Abs. 3, Steuerung, Ersatzbeiträge  
2 Die Ersatzbeiträge nach Artikel 46 Absätze 1 und 2 dienen in erster Linie zur Finanzierung der 
öffentlichen Schutzräume der Gemeinden und zur Erneuerung privater Schutzräume.  
Aus dem Fonds werden die Erstellung, die Ausrüstung, der Betrieb, der Unterhalt und die Er-
neuerung von öffentlichen Schutzräumen der Gemeinden, sowie Massnahmen zur Erneuerung 
privater Schutzräume, sofern die Eigentümer und Eigentümerinnen ihren Sorgfaltspflichten 
nachgekommen sind, finanziert. 
3 Die Ersatzbeiträge gehen an die Kantone. 
 
Beschränkung von der Baupflicht für Wohngebäude mit weniger als 38 Zimmern 
ZSV, Art. 17, Abs. 1, Anzahl der Schutzplätze 
(Art. 46 BZG) 
Die Anzahl der zu erstellenden Schutzplätze bei Neubauten beträgt: 
a. für Wohnhäuser ab 38 Zimmern: zwei Schutzplätze pro drei Zimmer;  
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Die Baupflicht gilt erst ab einer Wohngebäude- oder Wohnüberbauungsgrösse von 38 Zimmern. 
Bei Bauvorhaben mit 38 Zimmern ist demzufolge ein Schutzraum mit 25 Schutzplätzen zu 
errichten.  
 
Darstellung der Schutzraumbaupflicht: 
 
      

Massnahmen für Bauherren in Gemeinden mit Schutzraumbilanz >100% A B   

Wohnhäuser bis und mit 37 Zimmern X oder X  

Wohnhäuser ab 38 Zimmern und mehr X oder X  

    

Massnahmen für Bauherren in Gemeinden mit Schutzraumbilanz <100% A  B C 

Wohnhäuser bis und mit 37 Zimmern X oder X   

Wohnhäuser ab 38 Zimmern und mehr     X 

    

Legende:    

A = Freiwilliger Bau eines Schutzraumes ohne Entrichtung  Ersatzabgabe    

B = Entrichtung Ersatzabgaben    

C = Zwingend Bau eines Schutzraums    

 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Bezahlung 
ZSV Art. 21, Abs. 1  
(Art. 46 BZG) 
Die Ersatzbeiträge sind vor Baubeginn zu entrichten. 
 
Höhe der Ersatzabgaben 
ZSV Art. 21, Abs. 2 
Sie betragen 400 bis maximal 800 Franken pro nicht erstellten Schutzplatz 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat mit Beschluss (RRB) Nr. 0112, vom 17. 
Januar 2012, die Höhe der Ersatzabgaben wie folgt definiert: 
 

Bis und mit 24 Schutzplätze CHF. 800.- pro Schutzplatz 

25 bis und mit 50 Schutzplätze CHF. 500.- pro Schutzplatz 

Ab 51 Schutzplätzen CHF. 400.- pro Schutzplatz 

 
Für weitere Auskünfte, oder spezielle Fragestellungen, steht Ihnen das Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz gerne zur Verfügung.  
 
Telefon: 061 552 72 72 
Mail: sid-schutzbauten@bl.ch 
 
Liestal, 25. Januar 2012  
 
 
 
Anhang:   
Schutzraumbilanz Kanton Basel-Landschaft 
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Beilage Schutzraumbilanz Kanton Basel-Landschaft: 
Prozentualer Deckungsgrad in den Gemeinden an vollwertigen Schutzräumen im 
Wohnbereich (Stand 01.01.2012) 
 

Gemeinden:  > 100%   
Schutzraumbilanz 

Gemeinden:  > 100%   
Schutzraumbilanz 

Steuerung ausstehend 
Gemeinden: > 100% 
Schutzraumbilanz 

4147 Aesch 133.0% 4435 Niederdorf 148.5% 4225 Brislach 126.9% 

4123 Allschwil 124.0% 4104 Oberwil 111.0% 4243 Dittingen 106.0% 

4424 Arboldswil            128.7% 4466 Ormalingen 103.8% 4434 Hölstein 119.5% 

4144 Arlesheim 117.0% 4148 Pfeffingen 135.0% 4432 Lampenberg 113.9% 

4431 Bennwil 121.3% 4133 Pratteln 115.0% 4438 Langenbruck 108.0% 

4105 Biel-Benken 137.0% 4433 Ramlinsburg 115.0% 4436 Liedertswil 108.0% 

4102 Binningen 111.0% 4418 Reigoldswil 101.0% 4124 Schönenbuch 125.0% 

4223 Blauen 124.0% 4153 Reinach  122.6% 4492 Tecknau 106.0% 

4461 Böckten 123.2% 4462 Rickenbach 112.8%   

4103 Bottmingen 148.5% 4497 Rünenberg 138.4%     

4207 Bretzwil 116.7% 4411 Seltisberg 111.6%     

4416 Bubendorf 131.8% 4450 Sissach  120.3%     

4446 Buckten 122.3% 4456 Tenniken 115.8%     

4463 Buus 103.5% 4106 Therwil 113.9%     

4457 Diegten 112.1% 4441 Thürnen 120.0% Gemeinden: < 100%   

4442 Diepflingen 143.0% 4425 Titterten 117.5% Schutzraumbilanz   

4458 Eptingen 101.5% 4437 Waldenburg 115.3% 4469 Anwil                    98.2% 

4107 Ettingen 123.2% 4493 Wenslingen 112.7% 4422 Arisdorf 70.0% 

4402 Frenkendorf 104.0% 4443 Wittinsburg 128.4% 4302 Augst k.A. 

4414 Füllinsdorf 125.7% 4495 Zeglingen  138.4% 4127 Birsfelden 88.9% 

4460 Gelterkinden 103.3% 4417 Ziefen 112.1% 4117 Burg i/Leimental k.A. 

4304 Giebenach 102.0% 4455 Zunzgen  107.0% 4202 Duggingen 76.0% 

4203 Grellingen 120.0%   4465 Hemmiken 33.6% 

4445 Häfelfingen 105.2%   4423 Hersberg 58.0% 

4452 Itingen 128.8%   4254 Liesberg 72.9% 

4447 Känerkinden 118.4%   4224 Nenzlingen 96.0% 

4496 Kilchberg 109.5%   4453 Nusshof k.A. 

4448 Läufelfingen 109.4%   4436 Oberdorf 91.4% 

4242 Laufen 133.2%   4494 Oltingen k.A 

4415 Lausen 131.0%   2814 Roggenburg 40.8% 

4426 Lauwil 133.0%   4244 Röschenz 97.8% 

4410 Liestal 123.5%   4476 Rothenfluh 88.2% 

4419 Lupsingen 126.8%   4444 Rümlingen 87.8% 

4464 Maisprach 132.0%   4246 Wahlen 94.4% 

4132 Muttenz 128.0%   4452 Wintersingen k.A. 

4142 Münchenstein 109.3%   4222 Zwingen 98.3% 

 


